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Übersicht Strafvorschriften (Auszug)  
(Strafgesetzbuch) 

 

§ 223 
Körperverletzung 

(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.  

 

 

§ 229 
Fahrlässige Körperverletzung 

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

 

§ 222 
Fahrlässige Tötung 

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

 

§ 319 
Baugefährdung 

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines 

Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib 

oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, 

Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk 

einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen 

Menschen gefährdet.  
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(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.  

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig 

verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

 

§ 320 
Tätige Reue 

(1) … 

(2) Das Gericht kann die in den folgenden Vorschriften angedrohte Strafe nach seinem 

Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn 

der Täter in den Fällen --- 

 4. des § 319 Abs. 1 bis 3 

freiwillig die Gefahr abwendet, bevor ein erheblicher Schaden entsteht.  

(3) Nach den folgenden Vorschriften wird nicht bestraft, wer  

 1. in den Fällen des 

 d) § 319 Abs. 4 

 freiwillig die Gefahr abwendet, bevor ein erheblicher Schaden entsteht,  

(4) Wird ohne Zutun des Täters die Gefahr oder der Erfolg abgewendet, so genügt sein 

freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen.  


